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A llo  R e c h t e  V o r b e h a l t e n

Entwurf zum Umbau der Welir- und Schleusenanlagen in der Weser bei Hameln
S c h in k e lw e t tb e w e r b  1 9 1 2  au f dem G eb ie te  dos W a s s e r b a u e s

Mitgetoilt vom B erich terstatter des Beurteilungsausschusses

Regierungsbaumeister Heinrich Triest in Charlottenburg
Die Aufgabe forderte den U m bau der festen W eserw ehre 

zu Hameln zur V erbesserung der Hochwasser- und E is
verhältnisse. F erner w ar verlang t der E n tw urf einer Schlepp
zugschleuse. Dabei sollte die W irtschaftlichkeit der N eubauten 
un tersuch t werden, insbesondere m it R ücksicht auf den Einfluß der 
U m bauten auf die M ühlenbetriebsverhältnisse und die Möglichkeit, 
Schädigung derselben durch geeignete M aßnahmen zu verhüten. 

Eingegangen sind v ier A rbeiten.
E n tw urf „ H e im a ts c h u t z “

D er E n tw urf m ußte wegen unzulänglicher B earbeitung von 
der weiteren B eurteilung  ausgeschlossen werden.

E n t w u r f  „W a lz e n w e h r “
Die W irtschaftlichkeit des Neubaues sucht der V erfasser in 

ers te r Linie durch m öglichste Horabm inderung der N eubaukosten 
zu erreichen. E r erse tz t d ie 'fes ten  W ehre durch unterhalb der 
bestehenden zu erbauende bewegliche W ehre. Die verlangte 
Besserung der H ochw assorverhältnisse is t  n ich t genügend be
rücksich tig t. Dabei gefährdet die gew ählte L age des W ohres zu 
der bestehenbleibenden alten  Brücke den Bestand der Pfeiler 
durch U nterspülung und Eisgang. Auch wenn die Brücke wegen 
hoher Kosten und bei ihrem  guten B auzustand erhalten bleiben 
soll, ließen sich durch andere A nordnung des neuen W ehres bei 
tieferer L age des W ehrrückens diese U ebelstände vermeiden.

Die Schleppzugschlcuse is t  auf dem M ühlenwerder an 
geordnet. D er Verfasser begründet diese W ahl im Vergleich 
m it einer ändern noch möglichen A nordnung vor allem un ter 
B erücksichtigung der Baukosten. U ngünstig  is t bei dieser 
Lösung die K reuzung des S trom s im Ober- und U nterw asser 
durch die Schiffahrt. Doch soll die S tröm ung im rechten 
W eserarm  auf ein M indestmaß beschränkt werden, indem das 
untere W ehr den größten Teil der Schiffahrtszoit geschlossen 
bleibt. Die B au art des W alzenwehrs en tsprich t don V erhält
nissen, wie sie die G esam tanordnung geschaffen hat.

Die Schleuse erfü llt im allgemeinen alle Anforderungen. 
Ob die gew ählte A rt der B auausführung ohne umschließende 
Spundwand angängig  ist, erscheint fraglich. Die U eberström uug 
der Schleuse würde besser vermieden.

F ü r  die M ühlen such t der V erfasser durch F estlegen eines 
während der H auptsehiffahrtszeit zu haltenden norm alen S taues 
günstige B etriehsverhältn isse zu erzielen. Die gew ählte Höhe 
is t  jedoch reichlich groß. Neben der schon erw ähnten H erab
setzung  der A nlagekosten soll die W irtschaftlichkeit auch durch 
H erabsetzung der späteren  M ühlenbetriehskosten erreicht werden, 
wofür der Nachweis eingehend erb rach t wird.

Die E rläu terungen  geben ein k lares Bild der geplanten 
M aßnahmen. Die Berechnungen sind rich tig  durchgeführt.

E n t w u r f  „ W e s e r “
D er V erfasser will die W irtschaftlichkeit der zur V erbesserung 

der V orflut und Schiffahrt zu schaffenden Neuanlagen vor allem 
durch die m öglichst weitgehende N utzbarm achung des verfüg
baren Gefälles erreichen. E r e rs treb t daher durch V erbesserung 
der bestehenden Turbinenanlagen eine Schädigung des M ühlen
betriebs zu verm eiden und durch die Neuschaffung derartiger A n
lagen neue K raft zu gewinnen. E r sieh t hierzu die A nordnung 
w asserstrahlpum penartiger E inbauten boi vorhandenen und neuen 
Turbinen vor, die die A usnutzung  großer W asserm engen bei ge
ringem  Gefälle g es ta tten  sollen, h a t aber unterlassen, solche b isher 
nur theoretisch erwogene Maßnahmen konstruk tiv  auszubilden.

Die L age der neuen Schleuse am linken Ufer und die A n
ordnung der beiden W ehre is t  zweckmäßig. Die Freilegung 
des ganzen F lußquerschnitts is t  an sich richtig , doch konnte 
bei der tiefen L age des W ehrrückens in der F lußsohle an W ehr
länge gespart und die ganze A nlage noch günstiger g es ta lte t 
werden. Bei steigenden W asserständen läß t V erfasser den S tau  
zur E rzielung großer Gefällshöhen ebenfalls steigen. Eine V er
besserung der Hochwasser Verhältnisse is t  dabei n u r im U nterw asser 
durch A usbau des Strom s auf lange Strecken beabsichtigt. Das 
W ehr is t  als W alzenwehr m it großen Schürzen entworfen. Die 
Abm essungen m it über G,0 m Höhe dürften vielleicht die praktische 
V erw endbarkeit überschreiten. D er Oberdrempel der sonst sach
gem äß konstru ierten  Schleuse lieg t besser so tief, daß auch beim 
Fortfalle des S taues die Schleuse benu tzt werden kann.

Der E rläu te ru n g sb erich tis t k lar, aber stellenweise etw as knapp, 
da er auf den Zusam menhang der einzelnen Maßnahmen nicht ge
nügend eingeht. Die Berechnungen sind im großen und ganzen 
rich tig . Uebersehen ha t der V erfasser z. B., daß die W alze wegen 
überwiegenden A uftriebs n icht imm er geschlossen werden kann.

In  der gesam ten A rbeit sind vielfach die in der Aufgabe 
liegenden Sonderanforderungen zu wenig berücksichtig t. Die 
A rbeit h a t daher stellenweise m ehr den C harakter der akade
mischen L ösung einzelner technischer Fragen als den einer folge
richtigen erschöpfenden D urcharbeitung einer bestim m ten Aufgabe.

E n t w u r f  „ F r i s c h  g e w a g t “
Der B earbeiter se tz t voraus, daß auch ein Neubau der vor

handenen B rücke aus V erkehrsrüeksichten  erforderlich ist. E r 
e rse tz t die beiden festen W ehre durch zwei senkrecht zum 
S trom strich  liegende bewegliche W ehre und erbaut die Scblepp- 

' zugschleuse auf dem linken Ufer. Ih r  M ittelhaupt benu tzt er als
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Abb. 399 und 400. Kennwort: „ F r i s c h  g e w a g t “. V erfasser: Regierungsbauführer (jetzt Regierungsbaumeister) Sipl.^ng. O t to  P r o t s c h e r
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Abb. 401. Kennwort: „ W e s e r “. V erfasser: Regierungsbauführer $ipl.*3ti8. R ic h a r d  Wo l f f

Brückenpfeiler. Die getroffene A nordnung is t  sehr zweckmäßig, 
hinsichtlich der E in fahrt zur Schleuse im U nterw asser noch ver
besserungsfähig. Die W ehre sind als W alzenw ehre ausgebildet. 
D urch höhere L age der unteren  W ehroberkante "wird bei geringer 
W asserführung der U eberschuß dem linken Schiffahrtsarm e zu
gewiesen. D as Heben der W alzen soll e rs t beim Steigen des Ober
w assers über den höchsten schiffbaren W asserstand  erfolgen. Eine 
V erbesserung der V orflut will V erfasser durch erhebliche Regulie
ru n g  ober- und unterhalb  derW ehre erreichen. F ü r m ittle reslloch- 
w asser h a t er den Nachweis dor Besserung auch rechnerisch er
bracht. F ü r  H. H .W . is t  die U ntersuchung  n ich t durchgeführt. Die 
bauliche A nordnung der W ehre und Schleuse is t  im allgem einen 
gu t. Die Berechnungen sind durchgängig richtig . Die F undierung 
der Brückenpfeiler und W ehre is t  etw as schwach, dagegen h ä tte  bei 
der Schleuse am M aterial gespart werden können. Auch hier würde 
die U eberflutung der Schleuse bei H ochw asser besser vermieden.

Eingehend nachgewiesen und geschickt zur D arste llung  
gebrach t is t der durch die geplanten A nlagen erzielte Gewinn 
an  K raft. Uebor die V erzinsung des A nlagekapitals m it 3 %  
durch die bestehende Turbinenanlage allein hinaus nim m t V er
fasser noch die A nlage eines weiteren K raftw erks in A ussicht, 
wobei er eine V erzinsung von 4 ,6 5 %  errechnet. Die gewonnene

K ra ft soll insbesondere zum Betriebe der über die neue B rücke 
zu führenden elektrischen Bahn verw andt werden.

D er E rläu terungsborich t is t k lar und gew andt abgefaßt, 
doch hätten  die Ziele des ganzen Entw urfs bestim m ter hervor
gehoben w’erden können.

Die drei A rbeiten „W alzen w ehr“, „W eser“ und „Frisch  gew ag t“ 
zeugen von Fleiß und gutem  V erständnis, wenn auch keine von ihnen 
als eine einwandfreie Lösung der gestellten A ufgabe gelten kann.

D er B eurteilungsausschuß h a t un te r A bw ägung der V or
züge und M ängel der einzelnen Entw ürfe beschlossen, den E n t
w urf „Frisch gew ag t“ für die E rteilung  des S taatspreises und 
der Schinkeldenkm ünze in V orschlag zu bringen und ferner 
dem E ntw ürfe „W alzenw ehr“ eine Donkmünze zuzuerkennen.

A ls V erfasser ergaben sieh bei den Entw ürfen „ F r i s c h  
g e w a g t“ , H err R egierungsbauführer (je tz t Regierungsbaum eister) 
© ipl. = 3ng . O tto P ro tscher, „ W a lz e n w e h r “, H err R egierungs
bauführer ©ipI.=Sug. R ichard Wolff. D as Königliche Technische 
O berprüfungsam t h a t diese E ntw ürfe sowie den E n tw urf m it der 
B ezeichnung: „ W e s e r “, V erfasser H err R egiorungsbauführer 
©ipI.«Sng. Alfred W encker als häuslicho Probearbeit für die 
S taatsprüfung  im Baufach angenommen.

Entwurf zu einer Hof- und Pfarrkirche mit Stiftsgebiiuden in Verbindung mit einer Platzanlage
S c l i in k e lw e t tb e w e r b  1912  a u f  dem G eb ie te  dos H o c h b a u e s

u n g e te ilt  vom B erich terstatter des Beurteilungsausschusses
Regierungsbaumeister Paul Drescher in Steglitz

(Fortsetzung aus Nr. 35 Seite 232)

F o ru m
Der V erfasser g rupp iert die fünf öffentlichen Gebäude um 

einen großen viereckigen, ungegliederten P la tz  und versucht 
P la tz  und A rch itek tu r zu e in e r  völligen E inheit zusammen 
zufassen. Dieses B estreben, das auch in dem K ennw ort „F orum “ 
zum  A usdruck  gelangt, fü h rt dazu, daß das Schloß des F ü rsten  
in seiner W irkung  n ich t gehoben, sondern gedrückt wird, und 
daß an den V erbindungsstellen der fünf doch recht verschie
denen Zweckbestimmungen dienenden Gebäude fehlerhafte B il
dungen auftreten. So w irk t die E inführung der Seitenstraßen 
in  die Längsw ände des P latzes tro tz  der Säuleneinstellung als 
Loch; die zum A bschluß des P latzes an der dem Schloß 
gegenüberliegenden Seile notw endig werdende zweigeschossige 
A usbildung der V erbindungsgänge erscheint zu wenig sachlich 
begründet, auch im übrigen is t m it V erbindungsgängen ein über
m äßiger Aufwand getrieben. Die Einsenkung des P latzes is t 
n ich t begründet. Die A nordnung eines Turm es auf einer Ecke des 
R athauses erscheint bei dieser G esam tanlage als schwerer Fehler.

W ährend die G rundrisse der V erw altungsgebäude im ganzen 
befriedigen, leiden die beiden S tiftsgebäude s ta rk  un ter den 
Folgeerscheinungen der gew ählten Grundidee, sie sind viel zu 
sehr auseinandergezogen und bestehen eigentlich aus je  einem 
streng  sym m etrischen H auptgebäude, an welches dann einhüftig 
zwei im rechten W inkel zueinander stehende F lügel angehängt 
sind. E s muß besonders getadelt werden, daß gerade diese 
N eb en flü g e l an dem „F orum “ liegen und die Küchen und W irt
schaftsräum e enthalten. In  dem anspruchsvoll apsidenartigen, 
in der M ittelachso des P ark s  liegenden A bschlußbau jener 
Nebenflügel lieg t n u r je  eine Speisekammer.

Die A rch itek tu r zeig t ein wenig zusam m engestim m tes 
Nebeneinander von reich differenzierten antiken und derben, 
wenig gegliederten modernen Form en. Auch in den Baukörpern 
zeigen sich rech t unfertige Lösungen, so schneiden die Dächer 
des unteren viereckigen H auptbaues der K irche unorganisch in 
die P ilasterste llung  des Tam bours ein. Die Fassadenteile über 
den U m gängen des P latzes hängen zu schwer und ohne ge
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nügende organische V erbindung zwischen don P ilastern . Trotz 
aller Mängel is t an dom E ntw urf ein gewisses Streben nach 
K larhe it und E infachheit zu loben.

P e r  a s p e r a  a d  a s t r a
Das H ofkam m ergebäude und das R athaus stehen zu sehr 

isoliert, um den w eiträum igen P latz  wirksam zu schließen. Die 
K irche fügt sich dem Gesamtbilde n ich t vorteilhaft ein. Die 
G rundrißlüsung der einzelnen Gebäude is t  im großen und ganzen 
einwandfrei. D er V erfasser leg t die Hofloge und die Kanzel in 
die H auptachse der Kirche, diese sta rke B etonung der H aup t
achse h ä tte  ihn auch zu einer Entw icklung des K irchenraum s 
nach der Tiefe hin veranlassen sollen. Daß der V erfasser sich 
oines Oberlichts zur B eleuchtung der K irche bedient, kann nicht 
gutgeheißen werden. Die V erteilung der Baukörper mag im 
ganzen erträg lich  sein, um so auffälliger sind die Mißgriffe in der 
A usm ittlung  und M assenentw icklung des Kirehondachs und in dor 
äußeren Erscheinung der T reppenhäuser bei den großen Hallen der 
Stiftsgebäude.

S c h in k e l
Die G ruppierung dor Gebäude auf dem Gelände läß t zu 

wünschen übrig. Es is t  dem V erfasser n ich t gelungen, ge
schlossene Platzbilder zu schaffen, vielmehr schwimmen die Ge
bäude auf der F läche, die eine straffe F assung und Gliederung 
verm issen läß t und tro tz  der A nordnung von Kolonaden n icht 
als genügend geschlossen angesehen werden kann. Die D urch
bildung der K irche zeigt Mängel bezüglich der V orfahrten und 
Zugänge, die n ich t le icht zu beheben sind. Auch die V erbindung 
zu den Stiftsgebäuden is t zu um ständlich. Die geknickte A nord
nung dor S tiftsgebäude h a t ungenügende B eleuchtung des M ittel
flurs zur Folge, ohno für die P latzb ilduug  irgendwelche Vorteile 
zu schaffen. A uch die winkelförmige A nlage der V erw altungs
gebäude h a t dem V erfasser keineV orteile für die P latzbildung ge
bracht, dabei sind wesentliche M ängel in der Raum anordnung, 
insbesondere in der Präsidentonw ohnung, n ich t vermieden. Die 
nach der Innenseite zerrissene Anlago muß beanstandet werden. 
Zu tadeln is t  ferner die für ein freistehendes H aus unzu
längliche uud schlecht beleuchtete Diele der P farrhäusor. Die 
Nebenräumo des V crsam m lungssaals im Gemeindehause hätten  
ge trenn t benutzbar gem acht werden müssen.

Die formale D urchbildung zeug t von anerkennenswertem  Fleiß, 
aber von M angel an Reife in der A bw ägung von M assenwirkungen.

E in  f e s t e  B u r g
D er V ersuch, säm tliche Gebäude an einen H auptp latz  zu 

legen, is t  n icht gelungen. D er P la tz  is t zu b re it und in seiner 
W irkung  durch die A usbildung der G artenanlagen s ta rk  beein
träch tig t. Bei der gewählten G esam tanordnung derG ebäude hä tte  
die K irche wohl besser als L angbau und n ich t als Zentralanlage 
entw ickelt -werden sollen. Die U nterbringung der auch nach 
oben abgeschlossenen Fürstonlogo im westlichen Kreuzarm  is t 
n icht geglückt. E in großer Teil der W ohnzim m er der beiden S tif ts
gebäude ha t die ungünstige Nordlage; die M ittelkorridoro en t
behren des intim eren Reizes; die W andelhallen sind zu klein und 
m it den Gärten n ich t in architektonische V erbindung gebracht. 
Die V erteilung der Präsidentenw ohnung auf drei Geschosse und 
die isolierte L age der Küche geben zu Bedenken Anlaß.

Die A rch itek tu r der einzelnen Gebäude zeig t zwar eine ge
wisse Selbständigkeit der Auffassung, kann aber n icht als be
friedigend gelten. D urchaus m ißglückt is t die K irche sowohl 
im A ufbau als auch in don Einzelheiten.

S e r e n i s s im u s
Die Aufgabe, eine einheitliche Gesam tanlage zu schaffen, 

is t  n icht gelöst. Die einzelnen Gebäude sind lose nebeneinander 
g este llt und vermögen den großen P la tz  n ich t zu beherrschen, 
zumal im Osten die K irche m it den dünnen H allen reichlich dürftig  
w irkt. Die H o f k i r c h e  erfü llt im allgemeinen die Program m 
forderungen n ich t ungeschickt. D er Raum auf der Stiftsom pore 
is t vielleicht etwas knapp. U n ter den großen Gemeindeemporen 
w ird es wohl n ich t hell genug sein: die dort und auf den Em
poren getroffene A nordnung von jo 21 S itzplätzen in unun ter
brochener Reihe is t  zu beanstanden. Die L age d e r S t i f t s g e b ä u d  e 
in der M itte der L ängsseiten  des P latzes ergibtN achteilo, z.B. fehlt 
die im Program m  geforderte V erbindung von K irche und S tiftsbau
ten. Auch w urden die E rholungsgärten  zu klein. E in G arten liegt 
gänzlich nach Norden. Die Eckrisalite w irken weder in der A ußen

arch itek tu r gu t, noch orgebcn sie praktische Raumformen. Die 
A nordnung besonderer W irtschaftsflügel is t  gu t, doch hätten  
hier A borte n icht fehlen sollen. Zimmer für P förtner und In 
spektor sind n ich t gefordert. Im F rauenstift liegen elf W oh
nungen nach Norden.

D as D o p p e lp f a r r h a u s  zeig t einen klaren, angemessenen 
G rundriß, doch fehlen den Küchen die Speisekammern. Die Be
nutzung der Saalnebenräum e des Gemeindehauses als D urchgang, 
die L age der A borte bei den Konfirmandensälen und die etw as 
zerrissene K üsterw ohnung befriedigen nicht ganz. D er G rundriß 
des R athausos is t  einwandfrei. Die Präsidentenw ohnung im Hof
kam m ergebäudehätte wohl enger zusammengezogen werdenkönnen.

Die architektonische Behandlung kann als im allgemeinen 
angemessen, aber trocken bezeichnet worden.

P l a t z a n l a g e
Die zwischen der K irche m it den Stiftsgebäuden im Osten 

und den V erw altungsgebäuden im W esten  klaffende Lücke wird 
durch das P farrhaus und das Gemeindehaus n icht w irksam  ge
schlossen. Die P la tzränder machen daher einen etwas zerrissenon 
E indruck; ebenso befriedigt die im P latze schwimmende G arten
anlage n ich t recht. W ährend die Zugänge der Gebäude vom 
P latz  aus im allgemeinen angemessen angeordnet sind, kann der 
Hof die K irche nur von ih rer Rückseite und auf großen Um 
wegen durch die den P la tz  umgebenden S traßenzüge erreichen. 
Innerhalb der K irche is t  der Z ugang zur F ürstenloge und 
zur Taufkapelle recht ungünstig , desgleichen die L age der Hof
loge un te r der Stiftsem pore. F ü r die Männeremporo und alle 
P lä tze  der nördlichon Gemeindeempore lieg t die Kanzel völlig 
verfehlt. Die beiden östlichen Treppenhäuser beein trächtigen die 
B eleuchtung des Innenraum s: sehr unglücklich w irk t die Teilung 
der Vorhalle durch die W indfangwand. Die S tiftsbau ten  zeigen 
denV ersuch, d ieG ärten  m öglichst w eit zu umbauen undgeschützte , 
ausgedehnte W andelhallen zu schaffen. Im allgemeinen is t  dio 
G rundrißanlage einwandfrei. Leider sind die Speisesäle, Gemein
schaftsräum e und Bibliotheken einzeln angeordnet. P förtner- und 
W artezim m er w aren n icht gefordert. Die V erw alterwolm ung 
en tbehrt einer Speisekammer und bei den W ohnräum en hätto  
auf die H im m elsrichtung m ehr R ücksicht genommen werden 
können. D ie übrigen Bauten haben gute, praktische G rundrisse. 
A nzuerkennen is t  besonders, daß im Gemeindehaus eine T rennung 
der verschiedenen Raum gruppen zu gleichzeitiger gesonderter 
B enutzung durchgeführt ist.

Die architektonische Behandlung des Entw urfs is t  als miß
g lück t zu bezeichnen. D er V erfasser h a t offenbar seine K räfte 
bei -weitem überschätzt.

D er B eurteilungsausschuß h a t die Ueberzeugung, daß das 
G esam tergebnis dos W ettbew erbs als sehr erfreulich anzusehen 
ist. E r  h a t beschlossen: 1. dem E ntw urf „ G e z e ic h n e te s  
S c h a c h b r e t t “ den Schinkelpreis und 2. den übrigen sieben 
Entw ürfen der engeren W ahl die Schinkelplakette zuzuerkennen.

A ls V erfasser ergaben sich bei den Entw ürfen „ G e z e ic h 
n e t e s  S c h a c h b r e t t “ , H err Regierungsbauführer (je tz t Regie
rungsbaum eister) $  ¡pl.=3>ng. R obertL iebenth  al „ Z o l l s t o c k a r c h i 
t e k t u r “, H err Regierungsbauführer SDipI.«3ng. H ans Mühlfeld, 
„ K ö lle n  e y n  K r o y n “, H err Regierungsbauführer ®ipl.=3ng. 
F ranz Hopmann, „ B a r b a r a “, H err R egierungsbauführer ® ipl.*§ng. 
H ans U lrich  W enzel, „ U l t im a  r a t i o “ , H err Regierungsbauführer 
®r.=3n9- P aul B randt, „ O tto  S c h m a lz  in  m e m o r ia m “ , H err  
Regierungsbauführer K arl B rodführer, „ R a u m b i ld u n g “, H err 
Regierungsbauführer ®ipl. »3ng. Rudolf Mengel, „ M it L i e b e “, 
H err Regierungsbauführer ®ipl.»3>ng. Friedrich  Rumler.

Das Königliche Technische O berprüfungsam t h a t diese E n t
würfe m it A usnahm e des Entw urfes m it der Bezeichnung 
„Köllen eyn K royn“ und die Entw ürfe m it den Bezeichnungen: 
„ P l a t z a n l a g e “, Verfasser H err R ogierungsbauführer ® i p l . g .  
Adolf P etersen , „ F o r u m “, V erfasser H err R egierungsbauführer 
2 )ip I.= 3ng .O ttoB ornatsch ,„B ild  d e s  P l a t z e s  m i t  d e r  K i r c h e “, 
V erfasser H err R egierungsbauführer SMpUSng. Rudolf Duffner, 
„ G o n ta r d “, V erfasser H err Regierungsbauführer ®ipi.=3>ng. 
E rn s t Bohlmann, „ S e c h s  K r e i s e “. V erfasser H err R egierungs
bauführer (je tz t Regierungsbaum eister) 2 )ip l»3ög. E rich Lange, 
„ E in e  f e s t e  B u r g  i s t  u n s e r  G o t t “, V erfasser H err Regio- 
rungsbauführer SDipi.«Sing. W ilhelm  Scholvin als häusliche 
P robearbeit für die S taa tsp rü fung  im Baufach angenommen.

Für die Schriftleitung verantw ortlich: B aurat If. G u t h  in Berlin W. 67, Bülowstr.35 
Carl Hermanns Verlag in Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44 — Gedruckt von Julius Sittenfeld, Hofbuchdrucker., Berlin W. 8, M auerstr. 43/44 Nr. 37
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Nummer 37a Berlin, Mittwoch, 18. September 1912 VII. Jahrgang
Mlle R e c h te  V o rb e h a lte n

Studienplau (1er Vereinigung für staatswissonscliaftlielie Fortbildung zu Berlin
(30. Oktober 1912

Die V e r e i n i g u n g  f ü r  s t a a t s w i s s e n s c h a f t l i c k e  F o r t 
b i l d u n g  z u  B e r l i n  veröffentlicht ihren S tu d ie n p l a n  f ü r  
d e n  F o r t b i l d u n g s k u r s u s  im  W i n t e r - H a l b j a h r  1912/13, 
der vom 30. O k to b e r  1912 b is  12. M ä rz  1913 in der A lten 
Bauakadem ie zu Berlin sta ttfindet.

F ü r die T e i ln a h m e  a n  d o n  V e r a n s t a l t u n g e n  d e r  
V e r e i n ig u n g  is t eine G r u n d g e b ü h r  v o n  30 M a rk  zu en t
richten. D adurch erlangen die K ursteilnehm er das R echt, die 
von ihnen belegten und bezahlten V orlesungen und alle Einzel
vorträge zu besuchen, an den M useum sführungen sowie gegen 
E n trich tung  der besonderen Gebühr an den B esichtigungen und 
der S tudienreise toilzunehmen. F erner haben sie fü r die Grund
gebühr den Besuch von zwei ganzsem estrigon oder vier lialb- 
sem estrigen oder fünf kleineren V orlesungen oder von ent
sprechenden Kom binationen der aufgeführten V orlesungsarten  frei.

An don V o r l e s u n g e n  is t  die Teilnahme ausschließlich 
den K ursteilnehm er Vorbehalten. Das H o n o r a r  be träg t für 
jede w eitere n ich t durch dio G rundgebühr gedeckte V orlesung 
für oine ganzsem estrige V orlesung 10 M a rk ,  für eine halb- 
sem estrige 5 M a rk ,  für eine kleinere sich über eine W oche 
erstreckende V orlesung 4 M a r k ,  für eine kloinero n u r eine 
W oche umfassende Vorlosung 2 M a rk .

D er H ö c h s t b e t r a g  des H onorars beläuft sich auf 100M a rk ,  
so daß für don B etrag  von 130 M ark (Honorar 100 M ark und 
G rundgebühr 30 Mark) der Besuch aller V orlesungen freisteht.

A u den B e s i c h t i g u n g e n  is t  die Teilnahm e ausschließlich 
den K ursteilnehm ern Vorbehalten.

F ü r die B eteiligung an den B esichtigungen (einschließlich 
der Ausflüge) w ird eine feste G e b ü h r  v o n  10 M a rk  erhoben.

Einen A nspruch auf Teilnahm e an den Besichtigungen, 
A usflügen und der S tudienreise h a t nur, wer der von der V er
einigung abgeschlossenen K ollektiv-U nfallversicherung be itritt. 
D iese V ersicherung um faßt alle V eranstaltungen  währond der 
D auer des K ursus. Die Präm ie, die bei der Geschäftsstelle einzu
zahlen ist, b e träg t 2 M ark. D afür gewähr); die V ersicherung bei 
Unfall 10 M ark für den Tag, bei Todesfall 10000 M ark, bei Inva
lid itä t Rente aus 30000 M ark je  nach dem Grade der Invalid ität.

D urch den B e itr itt zur V ersicherung orkläron die Teil
nehm er, daß sie außer den durch die K ollektiv-U nfallversicherung 
gew ährleisteten Forderungen keinerlei A nsprüche erheben, weder 
an die Firm en, V erw altungen usw., deren A nlagen besichtigt 
worden, noch an die Vereinigung.

F ü r jeden M ittwoch sind regelm äßig m ehrere B esichti
gungen zur Ausw ahl vorgesehen. Z ur Anm eldung hierfür worden 
Anmeldebogen in der A lten Bauakademie ausgelegt, bis zum 
le tzten  M ittwoch vor der Besichtigung.

Sollte bei einer V eranstaltung  eine B eschränkung der Teil
nehm erzahl n ich t zu vormeiden sein, so haben un te r den sich 
rech tzeitig  Anmoldenden die Beam ten den V orrang; un tor ihnen 
wiederum jene, welche seitens ih rer Behörde zur K ursteilnahm e 
abgeordnet oder beurlaubt sind und ihre A bordnung oder Be
urlaubung der Geschäftsstelle haben m itteilen lassen.

A n der S t u d i e n r e i s e  is t  dio Teilnahme ausschließlich 
den K ursteilnehm ern Vorbehalten. Näheres w ird ein besonders 
später ausgegebenes P rogram m  enthalten.

F ü r die Beteiligung an der S tudienreise is t  eine feste Ge
bühr von 10 M ark zu zahlen.

Bei den M useum sführungen werden nur für die K ursteil
nehm er bestim m te G ruppenkarten ausgegeben, die allein zur 
Teilnahme berechtigen. Die K arten  sind zu den Führungen 
m itzubringen und auf V erlangen vorzuzeigen.

E s wird keine besondere Gebühr eingefordert.
D er Besuch an den E i n z o l v o r t r ä g e n  s te h t allen K urs

teilnehm ern und, soweit der P la tz  reicht, auch N ich tkursteil
nehm ern zu.

Die K ursteilnehm er haben keine Gebühr zu entrichten, die 
N ichtteilnehm er ein A uditoriengeld von 10 M ark für alle V or
träge, von 1 M ark für einen einzelnen V ortrag .

Die G eschäftsstelle der V ereinigung befindet sich bis zum 
29. Oktober und vom 14. November ab B ehrenstraße 7 0 I I ;  sie 
is t während der G eschäftsstunden telephonisch erreichbar (Amt

bis 12. März 1913)
Z entrum  5929). Dio G eschäftszeit is t  an den W ochentagen von 
10 bis 2 U hr, am M ittwoch jedoch nur von 10 bis 12 Uhr.

Vom 30. O ktober bis 18. November befindet sich die Ge
schäftsstelle zur E rleich terung  der E inschreibung bei den Vor- 
lesungsräum en in der A lten  Bauakadem ie, Schinkelplatz 6 II  
(A m t Zentrum  9704).

Die A nm eldungen zur Teilnahme an  dom vorhezoichneton 
Fortb ildungskursus sind vom 1. Oktober ab im Interesse der 
K ursteilnehm er so zeitig  wie möglich, spätestens aber bis zum
9. November mündlich oder schriftlich an dio G eschäftsstelle 
zu richten.

A uskunft jeder A rt e rte ilt dio Geschäftsstelle.
A lle für die Teilnehm er an dem K ursus bestim m ten M it-

teilungen(Aendorungen, A usfall,U m legungen der V orlesungen usw.)
werden an dem im Eingänge der A lten  Bauakadem ie sowie im 
Vorraum  der H örsäle (2. Stockwerk) angebrachten Schwarzen 
B re tt bokanntgegeben.

W ohnungen weist, sow eit es ihm möglich ist, dor H aus
w art der A lten  Bauakadem ie nach.

D er K ursus beginnt M ittwoch, don 30. O k to b e r  191.2 
und endigt Mittwroch, den 12. M ä r z  1 9 1 3  m it Schluß der 
S tudienreise nach den Niederlanden. Die konversatorischen 
V orlesungen schließen F re itag , den 28. F ebruar 1913.

W ährend des Ausflugs nach S taßfurt, am D ienstag, den
12. November, werden keine V orlesungen gehalten.

Die W eihnachtsferien dauern vom 19. Dezember 1912 bis 
einschließlich 5. Ja n u a r 1918.

Die Eröffnungssitzung findet M ittwoch, den 30. Oktober, 
vorm ittags 11 U h r im H örsaale I  der V ereinigung (A lte B au
akademie, Schinkelplatz 6, II. Stockwerk) s ta tt.  Die Eröffungs- 
rede h ä lt H err W irk l. Geh. O berregierungsrat Dr. E ls te r über 
das Them a: D as Bevölkerungsproblem  un ter besonderer B erück
sich tigung  des G eburtenrückgangs in D eutschland., A lle Teil
nehm er werden dringend ersuch t, sich hierzu einzufinden. 
(Anzug beliebig.)

V e r z e ic h n is  der V o r le su n g e n  
I. Rechtswissenschaft sowie staatliche und kommunale Verwaltung

a) ganzsemestrige Vorlesungen
1. Juristische und politische Tages fragen. Prof. Dr. H e ilf r o n ,  

Amtsgerichtsrat zu Berlin. 2 Stunden: Donnerstag nachm. 5 bis 
7 Uhr.

Belouchtung der politischen und wirtschaftlichen Tagesereignisse vom 
juristischen Standpunkt aus. — Besprechung der seit dem 1. Januar 1912 
erschienenen Gesetze und dor schwebenden Gesetzentwürfe. — Neue grund
legende Entscheidungen. Neue Erscheinungen der Literatur.

2. Theorie der juristischen Praxis. Geh. Justizrat Dr. S ta m m ler , 
Professor an der Universität zu Halle. 2 Stunden: Dienstag nachm. 
5 bis 7 Uhr.

Jurisprudenz als praktische W issenschaft. Das juristische Schließen 
und seine Arten; das Urteilen nach Paragraphen und nach B illigkeit. — 
W issenschaftliche Rechtslehre und praktische Brauchbarkeit. Dio „hoiT- 
schcnden Anschauungen“ als Maßstab richtiger Rechtsentscheidungen. D ie  
freirechtlicho Bewegung und dio soziologischo Jurisprudenz. — Technik des 
Rechtes. D ie Lehre von dem rechtlichen Ausdrucke. Das geformte^ R ech t  
Die Auslegung des Rechtes. D ie juristische Induktion. Der juristische 
Analogieschluß. Lücken im Rechte.

3. Allgemeine Begriffe und Lehren des Verwaltungsreehts. (All
gemeiner Teil dos Verwaltnngsrechts.) Geh. Justizrat Dr. A n s c h ü tz ,  
Professor an der Universität zu Berlin. 2 Stunden: Montag nachm. 
5 bis 7 Uhr.

I. D ie Verwaltung. D ie Staatsgewalt und ihre Funktionen. D ie Teilung  
der Gewalten. Der Begriff der Verwaltung. W esen dor verwaltenden Tätig
keit. II. Dio Polizei. Geschichtliche Entwicklung. Dio Polizei im geltenden 
deutschen Veiwaltungsrecht. III. Das Verwaltangsreoht. Verwaltung und Ver- 
w’altungsrecht. Der Polizeistaat. Der Rechtsstaat. Das Prinzip der gesetz
mäßigen Verwaltung. Das freie Ermessen der Verwaltungsorgane. D ie Polizei 
im Rechtsstaat. IV . Dio Verwaltungsrechtswissenschaft. Entwicklung und 
enzyklopädische Stellung. Verhältnis zum Staatsrechte, zur „Verwaltungslehre“. 
Methodik und Systematik. V. Dio Organe der Verwaltung. D ie Staatsorgane: 
Begriff, Arton. D ie reine Staatsverwaltung: Staatsoberhaupt, Behörden, 
Recht der Behördoneinrichtnng, Formationstypen, Besetzung der Behörden 
(Beamte und Nichtbeamte, Berufs- und Ehrenamt), hierarchische Gliederung. 
D ie Selbstverwaltung: Begriff der Selbstverwaltung, dio Träger der Selbst
verwaltung; selbstverwaltsnde Körperschaften (Selbstverwaltungskörper) und 
Anstalten. D ie Gemeinde. Kommunalverbände höherer Ordnung, Selbst- 
verwaltungsträger zu Spezialzwecken. D ie Staatsaufsicht über die Selbst
verwaltung. VI. D ie Quellen des Verwaltungsrechts. Gesetze. Rechtsver
ordnungen. Polizeiverordnungen insbesondere. Autonomie. Gewohnheits
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recht. Vereinbarung. VII. D ie Rechtsformen der verwaltenden Tätigkeit. 
Der Verwaltungsakt Begriff des Verwaltungsakts. Arten der Verwaltungs- 
akto. VIII. Der Verwaltungszwang (die Verwaltungsexekution). IX . Rechts
und Interessenschutz in Verwaltungssachen. Das Beschwerderecht. D ie 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (W esen und Problem der Verwaltungsgorichts- 
barkeit, geschichtliche Entwicklung, rechtliche Stellung, Organisation und 
Zuständigkeit der deutschen, insbesondere der preußischen Verwaltungs
gerichte, Verwaltungsstreitverfahren). D ie Zuständigkeit der ordentlichen 
Gerichte gegenüber der Verwaltung; insbesondere die Haftpflicht, wegen  
Amtspflichtvcrlotzungon. D ie Ersatzpflicht wegen Vormögonsboschüdigungcn 
durch rechtmäßige Handhabung der Staatsgewalt (die öffentlich-rechtliche 
Entschädigung). D ie Kompetenzkonlliktc.

4. Praxis der Polizoiverwaltung. Dr. L in den au, Regierungsrat 
am Polizeipräsidium zu Berlin. 2 Stunden: Freitag nachm. 5 bis 
7 Uhr.

1. Polizei und Polizeigewalt. Begriff und Aufgabe. Grundlagen und 
Grenzen. Mittel der Polizeiverwaltuug. Rechtskontrollen. Polizei und 
Publikum. 2. Polizeibehörden. Organisation. Orts-, Landes-, Kommunal-, 
Staatspolizei. Polizeikosten. Brigades mobiles. Internationale Polizei. Po
lizei in den Großstädten. Zentralisation und Dezentralisation. Ausland 
(Hamburg, W ien, Budapest^ Paris, London). Groß-Berlin. 3. Polizeibeamte. 
Dezernenten und Exekutive. Vorbildung. Rekrutierung. Schulen, Aka
demien und Fortbildungskurse. Bibliotheken. Anstellungsverhältnisse. 
Agenten und Vigilanten. 4. Kriminalpolizei. Aufgaben. W issenschaftliche 
Grundlagen. Kriminologie und Kriminalistik. Kriminalpsychologic. H ilfs
mittel. Erkennungsdienst. Tatbestandsaufnahme. Verhältnis zur Staats
anwaltschaft. 5. Sittenpolizei. Prostitution. Reglementierung und Abolitio
nismus. Wohnungsfragen. Mädchenhandel. 6. Polizei und Jugendschutz. 
Allgem eine Aufgaben. Mitwirkung bei der Fürsorgeerziehung. Fürsorge- 
damen und Polizeiassistentinnen. 7. Theaterpolizoi. Konzessionen. Bau- und 
Feuerpolizei, Zensur. Kinomatogruph. Schauspielcrfrage. Rcichstlieater- 
gesetz. 8. Polizei und Presse. Polizeilicher Nachrichtendienst Polizei
blätter. Informierung der allgemeinen Presse. Kritik der Presse. Preß- 
polizei. Bekämpfung von Schmutz und Schund in der Literatur. 9. A ll
gemeine sicherheitspolizeiliche Präventive. Polizeiaufsicht. Korrektionelle 
Nachhaft. Vagabundage. Geisteskrankheit. Fremdenpolizei. Ausweisung. 
Armenpolizei. Eventuels weitere Spezialzweige dor Polizei. Verkehrspolizei, 
Gewerbepolizei, Vereins- und Versammlungspolizei usw. Besichtigungen.

5. Recht und Rechtsschutz. Geh. Justizrat Dr. H e llw ig , Pro
fessor an dor Universität zu Berlin. 2 Stunden: Sonnabend vorm. 
9*/a pünktl. bis 11 Uhr.

Ausgewählto Kapitel unter Berücksichtigung dor Praxis und der Reform
fragen. (Mit sich anschließenden Besprechungen.) Das maßgebende Recht; 
Privatreohl und Prozeßrecht. Rechtsauslegung und Rechtsfindung. — Rechts
weg. Verhältnis dor streitigen Gerichtsbarkeit zur freiwilligen und zur Ver
waltung; Kompetcnzkonflikt und Kompetenzüberschreitung. — Rechtsscliutz- 
formen. Das W esen der Klage. Klagebegründung (insbesondere Parteifähig
keit und Prozcßrilhrungsrccht, Sacklegitimation) und Klagveranlassung. ins
besondere bei Interventionsklagen. Arten der Klage, insbesondere die Klage 
auf Unterlassung (namentlich in der Praxis des Reichsgerichts). Klagände- 
rung. Klagenverbindung (insbesondere die eventuelle). — Das Verhältnis 
des Richters zu den Parteien; Verhandlungs- und Offizialmaxime; Partei
herrschaft; Partei- und Amtsbetrieb; legitim e und illcgitim o Schriftlichkeit, 
Prozeßhandlung und Rechtsgeschäft. — Das Urteil. Arten. Nichtige Ur
teile? Vernichtung von Urteilen und ändern Staatsakten; rückwirkende 
Kraft und ihre Einschränkungen. Formelle und sogenannte materielle Rechts
kraft; Reflex- oder Tatbcstandswirkung. Ausbeutung der Rechtskraft gegen  
die guten Sitten. Konstitutive Urteile.

6. Die Gemeindeverfassung in Preußen. Dr. iur. et phil. B r e d t ,  
Professor an der Universität zu Marburg. 2 Stunden: Donnerstag 
nachm. 5 bis 7 Uhr.

I. Einleitung: Dio Grundlagen unter Friedrich Wilhelm I. und
Friedrich II. II. D ie Reorganisation: a) Dio Steinseho Städtcordnung. 
b) Die Einwirkung der Stein-Hardenbergschen Reformen auf dio Land
gemeinden. c) Dio französische Neuordnung in den Rheinlanden. III. Reform
versuche und Ergebnisse bis 1848: a)In  den alten Provinzen, b) Im-Rhein- 
lande. IV. Reformversucho von 1850. V. D ie Reform in den 70or Jahren.
a) Der Begriff der Selbstverwaltung, b) D ie Kreisordnung. V I. Ueberblick 
über die heutige Gemcindcvprfassüng: a) Das kollegiale (preußische) System.
b) Das bureaukratische (französische) System , c) Dio System e der Land
gemeinden. VII. Probleme dor Gegenwart: a) Eingemeindungen, b) Zweck, 
verbände, c) D ie wirtschaftliche Bedeutung des Kommunalabgabengesetzes

7. Die Staats- und Kommunalbesteuerung in Preußen, ihre ge
schichtliche Entwicklung und ihre Reform. Wirkl. Geh. Ober-Reg.- 
Rat Dr. S tr u t z ,  Senatspräsident des Oberverwaltungsgerichts. 
2 Stunden: Freitag vorm. 9'/a pünktl bis 11 Uhr.

Einleitung: Begriff der Steuern (Unterschied von Gebühren usw.), Ein
teilung; allgemeine Grundsätze der Besteuerung (Steuerprinzipien). I, Ge
staltung der Staatsbesteuerung in Preußen: Organische Reform (1810 bis 
1822); Fortbildung der direkten Steuern durch Eiuzelrefonuen. Einsckrän- 

■ kung der indirekten Staatsstcueru durch Zollverein, Norddeutschen Bund und 
Reich. Miquelsche Steuerreform. W eiterbildung der Miquolschen Steuern. 
Gegenwärtige Rcformvorlage, was sie bringt und nicht bringt. II. Das Ab
gabenwesen der Kommunalvorbände: Lückenhafte Reglung bis Miquel. Re
formversuche. Miquels Kommunalabgabengesetz. K reis-und Provinzabgaben- 
gesetz. Entwicklung der Gemeinden unter dem KAG. Gründe und Richtung 
einer Reform des KAG.

8. Oeffentliche Gesundheitspflege für Juristen und Verwaltungs
beamte. (Mit Lichtbildern.) Prof. Dr. W e y l, Privatdozent an der 
Technischen Hochschule zu Berlin. 2 Stunden: Montag nachm. 5 bis 
7 Uhr;

Wasserversorgung. Abfuhr. Kanalisation. Leichenwesen. Bau- und 
Wohnungshygiene. Hygienische Anforderungen au Krankenhäuser. Schulen 
und andere öffentliche Gebäude. Uebersicht über dio Geworbehygiene.

9. Recht und Wirtschaft der deutschen Reichsversicherung ein
schließlich der Versicherung der Angestellten. Dr. W eym an n , 
Oberverwaltungsgerichtsrat. 2 Stunden: Freitag vorm. 9 l/a pünktl. 
bis 11 Uhr.

Aufgaben des Arboiterschutzos und der Arbeitervcrsicherung. Rechls- 
zustand vor Erlaß der Arbcitervorsichcrungsgosotze. Politische und wirt
schaftliche Kämpfe bei ihrer Einführung. Ihre läntstchuugsgosckichte. Innere 
Verschiedenheiten der drei Vorsicherungszweige. D ie daraus sich ergebenden 
notwendigen Verschiedenheiten der Verfassung, der Leistungen, des Kreises 
der Versicherten. Dio Träger dor Versicherung. Der K reis'der versicherten 
Personen. Dio Loistungon der Arbeiterversicherung im oinzclncn: W ert und 
Zulänglichkoit für den Versicherten; im ganzen: im Verhältnis zur National
wirtschaft; Belastung der deutschen Arbeit und Entfaltung dor deutschen 
Wirtschaft. Politische, soziale, hygienisch-demographische, sittliche Bedeu
tung der Arbeiterversiclierung; Vorteile, Nachteile, Berechtigung des Ver
sicherungszwangs. Einfluß auf Arbeiterwohnungswesen und Bekämpfung des 
Alkoholismus. Boitragssystemc. Unfallverhütung und Gefahrentarifwesen. 
Dio materiellen Grundlagen der Rechtsansprüche. Krankenfürsorge dor Ver
sicherungsträger. D ie Stellung der Aerzto gegenüber den Versicherten und 
den Organen der Versicherung; Kassenärzte oder freie Arztwahl. Stellung  
der Verwaltungsbehörden in der Arbeiterversieherung. Dio formelle Durch
führung dor Ansprücho. Das Stroitverfahren in seinen prozeßrechtlichen Be
sonderheiten. — Die W eiterentwicklung der Gesetzgebung; die Reform
gedanken dor Reichsversicherungsordnung. D ie Frage dor Zusammenlegung 
der einzelnen Vorsichemngszwoige.

10. Statistische Praxis. E v e r t , Präsident des Königl. Preuß. 
Stat. Landesamts, sowie Ober-Regierungsrat Professor Dr. K ü h n er t , 
Professor Dr. B a llo d  und Dr. P e t e r s i l i e ,  Mitglieder des Königl. 
Preuß, Stat. Landesamts. 2 Stunden: Dienstag vorm. 9 l/i pünktlich 
bis 11 Uhr.

1. Dio Ausdrucksmittel der Statistik: Wort, Zähl, Tabelle, graphische 
Darstellung; absoluto und Vcrhältniszahlen, Durchschnitts- und Gruppen
bildung. Vorzüge und Nachteile jeder dieser Ausdrucksformen; ihre Kom
bination. 2. D ie technischen Hilfsmittel der praktischen Statistik im all
gemeinen (Listen, Zählkarten, Zählblättchen, Ausstricheln, elektrischer B e
trieb usw.), Vorzügo und Mängel. 3. D ie praktische Durchführung einer 
Statistik an der Hand von Beispielen (Bevölkerungsstatistik, Volks- und B e
rufszählungen, Sterbetafeln, Finanz-, Sozial-, Moralstatistik, Agrarstatistik, 
Verkohrsstatistik, Verwaltungsstatistik usw.) bis zur Gewinnung dor Haupt
ergebnisse. (Umänderungen nach Vereinbarung mit den Zuhörern Vor
behalten.) (Dio Vorlesung wird abgehaltcn in den Räumen dos Statistischen  
Landesamts, Lindenstr. 28.)

11. Lieber Nationalökonomie der Eisenbahnen, insbesondere das 
Tarifwesen. Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. L e e s e .  Dirigent im Reichsamt 
für die Verwaltung der Reichseisenbahnen. 3 Stunden: Dienstag und 
Freitag, vorm. 87a bis 10 Uhr.

Die Bedeutung der Eisenbahnen und ihre Stellung in dor Volkswirt
schaft. Das Eisenbalmtarifwesen (Begriff und W esen der Tarife; Grundsätze 
der Tarifbildung; die praktische Erstellung der Tarife, Arton der Tarife; 
die im Deutschen Reich und in ändern Ländern in Geltung stehenden  
Tarife).

12. Die Verwaltung der preußischen Staatseisenbahnen. Goh. 
Ober-Reg.-Rat R e ic h a r t , Vortr. Rat im Ministerium der öffentlichen 
Arbeiten. 3 Stunden: Montag und Donnerstag, vormittags 8'/a bis 
10 Uhr.

Geschichtliche Entwicklung des Eisenbahnwesens in Preußon, Deutsch
land und den wichtigeren europäischen Staaten. D ie verschiedenen Ver
waltungssysteme. Allgem eine Organisation der preußischen Staatseisonbahn- 
verwaltung. Ordnung der einzelnen Dienstzweige (Bauvorwaltung, Bahn
verwaltung, Beförderungsverwaltung, Personalionverwaltung, Wohlfabrts- 
einrichtungen, Finanzverwaltung).

b) halbsemestrige Vorlesungen

13. Bürgerliches Recht: Allgemeiner Teil und Schuldrecht. Geh. 
Justizrat Dr. S e c k e l ,  Professor an der Universität zu Berlin. 
2 Stunden: Freitag, nachm. 5 bis 7 Uhr (bis Weihnachten).

I. Allgem einer Teil. Subjektives Recht: Rechtsverhältnis; Herrschafts 
recht und Gestaltungsrecht; Anwartschaftsrecht und Vollrecht; gegenwärtiges 
und künftiges Recht; selbständiges und unselbständiges Recht; Einrede. — 
Rechtssubjekt: Gesamthand; Sondervermögen; nasciturus und nondum con- 
ceptus; Namenrecht; Todeserklärung und materielles Justizrecht; Vereins
gründung; Ausschließung aus dom Vereine; Stiftungsumwandlung; Nachlaß 
juristischer Personen; Sammelvermögen. — Rechtsgeschäft: Auslegung; Bote; 
Anfechtung; Verfügung über Rechte und Rechtsverhältnisse; Surrogation.
II. Schuldrecht. Schuld und Haftung. Forderung und Anspruch. Unvoll
kommene Verbindlichkeiten. Schutz des guten Glaubens im Schuldrecht. 
Scbuldübernahme. Verschulden gegen andere und Verschulden gegen sich 
selbst. Positive Forderungsverlotzung. Ungerechtfertigte Bereicherung. 
Unerlaubte Handlungen.

14. Allgemeine Fragen ans dem Familien- und Erbrecht. Geh. 
Justizrat Dr. K ipp , Professor an der Universität zu Berlin. 2 Stunden: 
Freitag, nachm. 5 bis 7 Uhr (nach Weihnachten).

Vormundschaftsgericht, Nachlaßgericht und Prozeßgericht. — Richtorakt 
und Rechtsgeschäft. —  Ausleguugsgrundsätze. —  Person und Vermögen. — 
Gesamtheit und Einzclgcgenstand. — Gesamthand und Anteil. — Rechts
ableitung von Nichtberechtigten, — Konkurrenz und Kollision juristischer 
Tatsachen.

(Fortsetzung folgt)


